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▶▶ Mobile Krankenpflege
GewSt-Befreiung für einrichtungen zur ambulanten Pflege

| Erbringt eine GmbH entsprechend der Leistungskataloge der gesetzlichen 
und privaten Krankenversicherungen Pflegeleistungen gegenüber kranken 
Personen, so erstreckt sich die Befreiung von der GewSt gemäß §  3 Nr.  20 
Buchst. d GewStG auf sämtliche Gewinne, die aus dem Gewerbeobjekt „Pflege-
einrichtung“ resultieren. Zins- und Provisionserträge sind nur dann nicht 
 begünstigt, wenn der Unternehmensträger für die Erzielung dieser Erträge 
 einen gesonderten Geschäfts- bzw. Gewerbebetrieb begründet (FG Berlin-
Brandenburg 12.2.19, 8 K 8030/15, Rev. BFH: III R 20/19). |

PrAXiStiPP | Die Problematik hat wegen ihrer Breitenwirkung große praktische 
Bedeutung. Denn die Anzahl der eigenständigen Unternehmen, die den Bereich 
„mobile Hauskrankenpflege“ mit Gewinnerzielungsabsicht betreiben, hat in den 
letzten Jahren stark zugenommen. Bezüglich der Reichweite der strittigen Vor-
schrift hat der BFH bisher nur sog. Krankenhausfälle entschieden. Hinsichtlich 
ambulanter Einrichtungen fehlt eine höchstrichterliche Rechtsprechung (vgl. BFH 
9.9.15, X R 2/13, BStBl II 16, 286). In Konfliktfällen sollten GewSt-Messbetrags-
bescheide bis zur Klärung durch den BFH offengehalten werden.
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▶▶ Erwerbsminderungsrente
Kein ermäßigter Steuersatz für rentennachzahlung über zwei Vz

| Der ermäßigte Steuersatz findet auf eine Rentennachzahlung, die sich auf 
zwei Veranlagungszeiträume (VZ) bezieht, keine Anwendung, wenn die Nach-
zahlung im zweiten VZ erfolgt (FG Münster 19.9.19, 5 K 371/19 E). |

Im Streitfall erhielt der Kläger für den Zeitraum vom 1.2.17 bis zum 28.2.18 
eine Nachzahlung für eine nachträglich bewilligte Erwerbsminderungsrente. 
Vergeblich begehrte der Kläger für die sich über zwei VZ erstreckende Nach-
zahlung die ermäßigte Besteuerung nach § 34 EStG. Das FG ist nicht von ei-
ner Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit ausgegangen, da die Nachzah-
lung für die Monate Januar und Februar 2018 lediglich eine zeitlich verzöger-
te Auszahlung darstelle und unberücksichtigt zu bleiben habe. 

Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten unterliegen als außerordentliche 
Einkünfte der sog. Fünftelregelung. Als mehrjährig gilt eine Tätigkeit, soweit 
sie sich über mindestens zwei VZ erstreckt und einen Zeitraum von mehr als 
zwölf Monaten umfasst. Auch eine bloße Nachzahlung verdienter Vergütun-
gen reicht zur Annahme einer Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit aus, 
wenn der Nachzahlungszeitraum sich auf zwei VZ erstreckt und länger als 
zwölf Monate gedauert hat (BFH 2.8.16, VIII R 37/14, BStBl II 17, 258). 

PrAXiStiPP | Aus dem Zweck der Regelung (Progressionsminderung) folgt, 
dass die Zahlung in einem VZ geleistet werden muss. Unschädlich ist jedoch, wenn 
die Zahlung in einem VZ in mehreren Teilbeträgen geleistet wird. Noch nicht  geklärt 
ist, ob außerordentliche Einkünfte i. S. d. § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG auch dann gegeben 
sind, wenn im Rahmen eines arbeitsgerichtlichen Vergleichs Arbeitslohn für den 
Zeitraum von nicht mehr als 12 Monaten nachgezahlt wird (vgl. FG Hessen 27.7.17, 
2 K 376/16, Rev. BFH: VI R 10/18).

iHr PLuS im netz
Link zur rechtsquelle

im online-Archiv

Definition einer 
mehrjährigen 
tätigkeit

Anhängiges 
Verfahren im Blick 
behalten


